
2. Einfiihrungsgesetz zum StGB und zur StPO

§ II
Rechte und Pflichten des Kapitäns 
hei strafbaren Handlungen an Bord
(1) Bei Verdacht einer strafbaren Handlung an 
Bord eines Seeschiffes der Deutschen Demokrati
schen Republik ist der Kapitän verpflichtet, die er
forderlichen Sicherungsmaßnahmen zu veranlassen. 
Er hat insbesondere die notwendigen Beweise zu si
chern. Dazu kann er in Anwesenheit von zwei 
Schiffsoffizieren die Sachen eines Verdächtigen 
durchsuchen und solche Sachen, die als Beweismittel 
dienen können, in Verwahrung nehmen.
(2) Der Kapitän kann einen Verdächtigen in Ge
wahrsam nehmen, wenn
a) Tatsachen festgestellt sind, aus denen zu schlie

ßen ist, daß sich der Verdächtige unerlaubt von 
Bord entfernen will, um sich der Strafverfolgung 
zu entziehen, oder

b) Tatsachen festgestellt sind, aus denen zu schlie
ßen ist, daß der Verdächtige Spuren der Straftat 
vernichten oder Beweismittel beiseite schaffen 
will, oder daß er Zeugen oder Beteiligte zu einer 
falschen Aussage oder dazu verleiten will, sich 
der Zeugenpflicht zu entziehen.

Der Kapitän hat eine vorzeitige Rückführung des in 
Gewahrsam Genommenen anzustreben.
(3) Über die durchgeführten Maßnahmen ist ein 
Protokoll zu fertigen, das zusammen mit einer Liste 
der in Verwahrung genommenen Sachen an das zu
ständige Strafverfolgungsorgan zu übergeben ist.

Anmerkung: Die Rechte und Pflichten des Kapitäns 
bei Verdacht einer strafbaren Handlung an Bord 
eines Schiffes sind auch in §46 der Seemannsord
nung geregelt. Die Abs. 1-3 des §46 entsprechen 
Abs. 1-3 des §1! EGSlGB/StPO. §46 Abs. 4 der 
Seemannsordnung lautet:
„(4) Bei der Durchsuchung der Sachen soll der Ver
dächtige anwesend sein. Ihm ist ein Verzeichnis der 
in Verwahrung genommenen Sachen zu geben, so
fern dadurch der Zweck der Sichcrungsmaßnahmcn 
nicht gefährdet wird.“

(4) (aufgehoben)

Anmerkungen: 1. Gern. §(il Abs 2 Ziff. 3 des Luft
fahrtgesetzes mit Wirkung vom i.2. IM.S4 aufgeho
ben .
2. Die Pflichten und Rechte des Kommandanten 
beim Verdacht einer strafbaren Handlung an Bord 
eines zivilen Luftfahrzeuges der DDR wird durch 
§ 26 des Luftfahrtgesetzes geregelt. I r lautet:

„§ 26
Siclieriingsmaßnahmeii an Bord 
eines Luftfahrzeuges
(I) Bei Verdacht einer strafbaren Handlung an 
Bord des Luftfahrzeuges ist der Kommandant ver

pflichtet. die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen 
zu veranlassen, um die Sicherheit des Luftfahrzeuges 
und der an Bord befindlichen Personen zu gewährlei
sten.
(2) Der Kommandant kann einen Verdächtigen in 
Gegenwart von zwei unbeteiligten Personen durch
suchen lassen und Sachen, die für die Durchführung 
einer strafbaren Handlung geeignet erscheinen oder 
als Beweismittel dienen können, in Verwahrung 
nehmen. Die Durchsuchung ist von Personen des 
gleichen Geschlechts vorzunehmen. Der Komman
dant kann den Verdächtigen in Gewahrsam nehmen, 
wenn der Verdacht einer strafbaren Handlung an 
Bord des Luftfahrzeuges besteht.
(3) Der Kommandant hat über die gemäß Abs. 2 
durchgeführten Maßnahmen ein Protokoll zu ferti
gen. das zusammen mit einer Liste der in Verwah
rung genommenen Sachen an das zuständige Straf
verfolgungsorgan zu übergeben ist.
(4) Wird dem Kommandanten bei der Ausübung 
seiner Befugnisse Widerstand entgegengesetzt oder 
werden von ihm angeordnete Maßnahmen nicht be
folgt oder deren Durchführung behindert, ist die 
körperliche Einwirkung zulässig, wenn andere Mit
tel nicht itusreichen, um ernste Auswirkungen auf 
die Sicherheit zu verhindern.
(5) Werden Ordnung und Sicherheit an Bord des 
L uftfahrzeuges gefährdet oder gestört, hat der Kom
mandant solche Maßnahmen zu ergreifen, daß wirk
sam Gefahren vorgebeugt wird und Störungen besei
tigt werden, die das Leben, die Gesundheit von Men
schen. das sozialistische und persönliche Eigentum 
bedrohen oder in anderer Weise die Ordnung und Si
cherheit beeinträchtigen. Dazu kann er die in den 
Absätzen 2 und 4 genannten Maßnahmen auch dann 
ergreifen, wenn kein Verdacht auf eine strafbare 
Handlung vorliegt, die Gefährdung oder Störung 
aber auf andere Weise nicht beseitigt werden kann. 
Hat der Kommandant dabei Sachen in Verwahrung 
genommen, die geeignet sind. Ordnung und Sicher
heit an Bord zu gefährden oder zu stören, ohne daß 
der Verdacht einer strafbaren Handlung bestand, 
sind diese dem Fluggast nach Beendigung des Fluges 
wieder auszuhändigen."

§ 12
Vereidigung im Rechtshilfeverfahren 
in Strafsachen
(1) Auf Antrag eines Organs außerhalb des Staats
gebietes der Deutschen Demokratischen Republik 
ist im Rechtshilfeverfahren in Strafsachen eine Ver
eidigung von Zeugen und Sachverständigen zulässig, 
wenn diese nach den Bestimmungen, die für das er
suchende Organ gelten, notwendig ist.
(2) Die Vereidigung eines Zeugen erfolgt in der 
Weise, daß dieser nach seiner Vernehmung folgende 
Eidesformel leistet: „Ich schwöre, nach bestem Wis-


